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ENTWURF
Ersatzabgabereglement des ZGtv

Einleitung:
Um den Fortbestand des Zuger Turnverbandes zu gewährleiten, ist es notwendig, dass die Chargen durch gute und engagierte Personen aus den Vereinen besetzt sind.
Folgende Anlässe sind obligatorisch und müssen von den Riegen besucht werden. 

DV:
Die Anzahl Delegierte wird gemäss Statuten Art. 8.3 festgelegt. Nicht benutzte Delegiertenstimmen werden mit CHF 50.- sanktioniert. Die Hälfte der Abgabe geht an den organisierenden Verein der DV.

VLK:
Pro selbständige Riege (gemäss Etat) muss ein Vertreter anwesend sein. Pro abwesende Riege wird CHF 50.- in Rechnung gestellt.

Vorstand/TK:
Das Quotenreglement vom 07.11.2008 legt fest, wie viele Funktionäre pro Verein im Vorstand oder TK ZGtv Einsitz haben müssen. Pro fehlendem Funktionär wird CHF 300.- in Rechnung gestellt. Falls eine Riege mehr Funktionäre stellt, so erhält diese Riege pro zusätzlichen Funktionär CHF 300.-. Die Vereine können fehlende Funktionäre durch die Organisation von ZGtv-Anlässen kompensieren. Der Vorstand ZGtv entscheidet über die Höhe der Kompensation.

Abrechnung:
Die Abgaben werden jeweils mit der Abrechnung DV den Vereinen/Riegen in Rechnung gestellt. Die Einnahmen werden separat ausgewiesen und auf der Jahresrechnung präsentiert.

Dauer:
Dieses Reglement tritt am 01.01.2012 nach der Genehmigung durch die DV ZGtv vom 04.11.2011 in Hagendorn für die Dauer von 5 Jahren in Kraft. An der DV 2016 wird über eine allfällige Verlängerung neu entschieden.
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